
 

 

Fall 1: „Ich bin Alleineigentümer*in eines 
Einfamilienhauses" 
 

 
Angaben zur Gemarkung 
 

 
Was ist wichtig? 

Bei Alleineigentümern von Ein- oder Zweifamilienhäusern ist der zur wirtschaftlichen 
Einheit gehörende Anteil 1/1 (also bei Zähler und Nenner jeweils eine "1") wie im 
Beispiel in Zeile 11 einzutragen. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Angaben zur/zum Eigentümer*in 

 
Wählen Sie die 0 für Alleineigentümer aus und geben Sie auch bei Ihrem Anteil am 
Grundstück/Betrieb der Land-und Forstwirtschaft 1/1 (also bei Zähler und Nenner 
jeweils eine "1") ein. 

 


	Fall 1: „Ich bin Alleineigentümer*in eines Einfamilienhauses" Angaben zur Gemarkung 

